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"Experten geben Auskunft" 
————————————————————————————————————— 
 

Thema 5: Adressliste der EU-Behörden 
————————————————————————————————————— 
Problematik:  
Nach Artikel 40 - 42 SKV melden die kantonalen Behörden schwerwiegende oder 
wiederholte Verstösse von Fahrzeugen oder Unternehmungen aus einem EU-Staat 
den zuständigen Behörden des Staates, in dem das Fahrzeug zugelassen ist oder 
das Unternehmen seinen Sitz hat. Die kantonalen Behörden können die Behörden 
des ausländischen Staates ersuchen, gegenüber den betreffenden Personen oder 
Unternehmen angemessene Massnahmen zu ergreifen, im betroffenen Unterneh-
men eine Betriebskontrolle durchzuführen und ihnen das Ergebnis mitzuteilen. Gibt 
es eine Adressliste der diesbezüglichen EU-Behörden? 
————————————————————————————————————— 

Erläuterung: 
Es existiert keine Liste. Wir empfehlen, Meldungen direkt an die Adressen gemäss 
Anhang 4 des Kreisschreibens "Führerausweise von Personen mit Wohnsitz im 
Ausland" vom 26.09.2007 zu senden:  
 
http://www.astra2.admin.ch/media/pdfpub/2007-09-26_2294_d.pdf 
 


